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Dieses "soziale Recht" ist nicht nur als Rechtsgrund- 
satz, sondern auch als Leitlinie der Rehabi1itations- 
und Behindertenpolitik in der Bundesrepublik Deutsch
land allgemein anerkannt. Unter den Grundsàtzen, die 
aus ihm abzuleiten sind und die mit besonderem Nach- 
druck auch fUr Opfer von Arbeitsunfalien umgesetzt 

werden, sind hervorzuheben.

- das Ziel der Integration der Behinderten in die 

Geselischaft,
- der Grundsatz der Finalitat, nach dem die notwendigen 

Hi Ifen jedem Behinderten und von Behinderung Bedroh- 

ten unabhangig von der Art und Ursache der Behin
derung geleistet werden müssen,

- der Grundsatz einer môglichst frühzeitigen Interven- 
tion, nach dem - entsprechend den im Einzelfall gege- 
benen Moglichkeiten und Notvendigkeiten - AusmaB und 
Auswirkungen der Behinderung moglichst gering zu 
halten und nicht vermeidbare Auswirkungen so gut wie 

moglich auszugleichen sind, und

- der Grundsatz der individuellen Hilfe, die auf die 
konkrete Bedarfssituation jedes einzelnen Behinderten 
und von Behinderung Bedrohten zugeschnitten und 
dieser Bedarfssituation mit geeigneten Mitteln ge-
recht werden muB.


